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Meiner Mutter und meiner Großmutter





Vorwort

Ein politisch brisantes Forschungsthema kann sich für den Promovenden als
Januskopf erweisen. Zwar ist man stets an aktuelle und aufschlussreiche Diskurse
rückangekoppelt, was die Arbeit zu jedem Zeitpunkt kurzweilig gestaltet. Nichts-
destotrotz unterliegt man, gerade in der Rechtswissenschaft, dem Damoklesschwert
des gesetzgeberischen „Federstrichs“, der sprichwörtlich „ganze Bibliotheken zur
Makulatur machen kann“. An der Transferfähigkeit auf solche Zäsurenmisst sich die
Stabilität eines rechtspolitisch durchflochtenen Forschungsthemas.

Die mehrfache Staatsangehörigkeit ist eingedenk der jüngsten rechtspolitischen
Entwicklungen wieder in aller Munde. Die am 19. Januar 2024 im Deutschen
Bundestag verabschiedete umfangreiche Reform zur Modernisierung des Staats-
angehörigkeitsrechts – die zwar nicht mehr eingehend im Fließtext der Untersu-
chung, wohl aber in einer vor Drucklegung angefertigten Kurzanlage berücksichtigt
werden konnte – bildet einen vorläufigen Abschluss dieser langwierigen politischen
Findungsphase. Dass die Debatten rund um die migrations- und integrationspoliti-
sche Rolle des Staatsangehörigkeitsrechts nach dieser Novellierung verstummen
werden, erscheint jedoch eingedenk der Intensität der Kontroverse, die weit mehr als
ein Jahrhundert zurückreicht, ausgeschlossen. Kurzum: Der untersuchungsgegen-
ständliche Vermeidungsgrundsatz mag abgeschafft sein; das Thema ist es jedoch
keineswegs.

Die anliegende Untersuchung ist im Sommersemester 2023 von der Juristischen
Fakultät der Universität Münster unter dem Arbeitstitel „Perspektiven des Opti-
onsmodells“ als Dissertation angenommen worden, datiert auf dem rechtlichen
Stand vom Tag der mündlichen Prüfung und ist für die Drucklegung überarbeitet
worden. Das ursprüngliche Manuskript ist zum 31. Oktober 2021 fertiggestellt
worden. Danach erscheinende Materialien, insbesondere die im Vorfeld des
Staatsangehörigkeitsmodernisierungsgesetzes erschienenen Publikationen konnten
nur noch punktuell eingepflegt werden, wobei die Stellungnahmen für die Öffent-
liche Anhörung im Innenausschuss vom 7. Dezember 2023 keine Berücksichtigung
mehr finden konnten. Gleiches gilt bezüglich des zum Zeitpunkt der mündlichen
Prüfung anhängigen Vorabentscheidungsverfahrens C-684/22–C-686/22: Hier
konnten lediglich die Schlussanträge von Generalanwalt Szpunar in der Anlage
berücksichtigt werden.

In Anbetracht der Fertigstellung dieser Arbeit schulde ich vielen Personen einen
großen Dank für die überwältigende Unterstützung, die gerade in den schwierigen
Phasen schlichtweg unerlässlich war.



Zuvörderst gebührt meinem Betreuer und Erstgutachter, Herrn Prof. Dr. Fabian
Wittreck, ein herzlicher Dank. Er hat mich bei der Themenfindung und bei der
Durchführung des Promotionsvorhabens stets mit vorbildlichem Engagement,
überaus geduldig, freundlich und hilfsbereit unterstützt, mich zur Bewerbung auf die
Promotionsförderung ermutigt und mich auch als externen Doktoranden immer
wieder in den wissenschaftlichen Alltag eingebunden.

Der gleiche Dank gebührt Frau Prof. Dr. Nora Markard, MA (King’s College
London), für die zügige Fertigstellung des Zweitgutachtens, die engagierte Unter-
stützung gerade in einer schwierigen Phase des Projekts sowie für die zahllosen
hilfreichen Hinweise zur Publikation.

Herrn Prof. Dr. Gernot Sydow danke ich für den Prüfungsvorsitz im angenehmen
wie kurzweiligen Kolloquium im August 2023 sowie für die anschließende lebhafte
Diskussion.

Zudem bedanke ich mich herzlich bei der Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. Diese hat
bereits mein Studium mit einem Begabtenstipendium unterstützt und durch ein
Promotionsstipendiummein Vorhaben finanziell wie ideell entscheidend erleichtert.

In der Danksagungsreihe dürfen selbstverständlich meine Familie und Freunde
nicht fehlen, ohne die diese Arbeit wohl nie zu einem erfolgreichen Abschluss ge-
kommen wäre. Hier sei meinem Vater Angelo, meinen Schwestern Patrizia und
Sonia, meinen Schwagern, meiner Nichte und meinem Neffen sowie meiner ge-
samten Familie und all meinen – lediglich aus Platzgründen nicht namentlich auf-
gezählten – Freunden von ganzem Herzen gedankt, die bis zuletzt mitfieberten.

Doch der größtmögliche Dank gilt meiner Mutter Felicia, die zwar noch die
mündliche Prüfung im August 2023, leider jedoch nicht mehr die Drucklegung der
Arbeit miterleben konnte. Ohne ihre bedingungslose Liebe, ihre Unterstützung in
jeder Lebenslage und -frage, ihren ansteckenden Optimismus, ihren unermüdlichen
Kampf, durch den sie mir stets als Vorbild erhalten bleiben wird, sowie ihren un-
gebrochenen Glauben an mich – stets mehr, als ich mir selbst zugetraut habe – in
dieser von verschiedenen Rückschlägen und der COVID-19-Pandemie geprägten
Promotionszeit hätte ich dieses Projekt nicht zu Ende bringen können. Ihr Verlust
schmerzt noch immer sehr. Leider blieb es auch meiner Großmutter Serafina, die
immer ein liebevoller Rückhalt für mich war, verwehrt, das juristische „Heran-
wachsen“ ihres Enkelsohnes mitzuerleben.

Meiner Mutter und meiner Großmutter ist dieses Buch in tiefempfundener Liebe
und Dankbarkeit gewidmet.

Hamm, im Februar 2024 Vito Tamburo
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A. Einführung:
Staatsangehörigkeitsrecht und Mehrstaatigkeit

im Kontext des Migrations(folgen)rechts1

Es gibt wenige Teilgebiete des Rechts, in denen sich Rechtstheorie, Rechts-
dogmatik und Rechtspolitik in einem vergleichbar intensiven Maße die Hand rei-
chen, wie es in dem in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts sukzessive
entstandenen und sich stetig fortentwickelnden Mehrebenensystem des Migrati-
onsrechts der Fall ist2. Dieses bildet einen Querschnitt durch rechtliche Sphären, die
eine erhebliche politische Aufladung besitzen und gerade im Lichte jüngerer glo-
baler Migrationsgeschehen nie aus dem Fokus der Öffentlichkeit gerückt sind. In
concreto lässt sich dieses System in die Einzelgebiete des Aufenthaltsrechts, des
Asylrechts, des unionsbürgerschaftlichen Freizügigkeitsrechts und nach hier ver-
tretener Auffassung des Staatsangehörigkeitsrechts auffächern3. Insbesondere die

1 Seitens des Verfassers sei Wert auf den Hinweis gelegt, dass die Arbeit nur zum verein-
fachten Lesefluss im generischen Maskulinum artikuliert.

2 Einstmals prominent „Ausländer- und Asylrecht“ genannt, siehe (auch zum Mehrebe-
nencharakter) M. Krajewski, Status als Instrument des Migrationsrechts, in: M. Jestaedt
(Hrsg.), Grenzüberschreitungen – Berichte und Diskussionen auf der Tagung der Vereinigung
der Deutschen Staatsrechtslehrer in Linz vom 5.–8. Oktober 2016, 2017, S. 126, 128 f.;
D. Thym, 40 Jahre ZAR: Akteure, Themen, Trends, in: ZAR 2020, 159 (161); zur Begriffs-
entwicklung ferner auch F. von Harbou/E. Weizsäcker, Einleitung, in: dies. (Hrsg.), Recht der
Bildungsmigration, 2. Aufl. 2020, S. 2 f.; exemplarisch Titel des Lehrbuchs von K. Hail-
bronner, Asyl- und Ausländerrecht, 5. Aufl. 2021.

3 So zu Recht und mit zutreffenden Verweis darauf, dass mit der Einbürgerungsentschei-
dung der Migrationsprozess seinen Abschluss findet, Krajewski, Status (in diesem Kapitel,
Fn. 2), S. 128: zutreffend lehnt er die Gegenauffassung ab, die in Abrede stellt, dass das
Staatsangehörigkeitsrecht als Bestandteil des Migrationsrechts bezeichnet werden könne, da
der Migrationsprozess im Sinne der permanenten Bleibeentscheidung mit der Naturalisation
bereits gefallen sei, hierfür mit weiteren Nachweisen K. F. Gärditz, Der Bürgerstatus im
Lichte von Migration und europäischer Integration, in: G. Biaggini (Hrsg.), Repräsentative
Demokratie in der Krise? – Referate und Diskussionen auf der Tagung der Vereinigung der
Deutschen Staatsrechtslehrer 2012, Bd. 72, 2013, S. 118; wie hier auch D. Thym, Bürger
zweiter Klasse im Einwanderungsland? Rechtliche Inhalte und symbolische Markierungen im
Diskurs um das Staatsangehörigkeitsrecht, in: Die Verwaltung 52 (2019), 407 (431), der be-
tont, dass Migration „im Lichte des Integrationsparadigmas“ nicht auf den Erhalt einer dau-
erhaften Aufenthaltserlaubnis begrenzen sollte, allein schon, weil die rechtliche Vollzugehö-
rigkeit hiermit noch nicht erworben ist; wohl auch J. Bast, Aufenthaltsrecht und Migrations-
steuerung, 2011, S. 51: „Konturen eines breit gefächerten Migrationsrechts“; hiervon geht
implizit auch die BRAK aus, die für die Verleihung des Fachanwaltstitels für Migrationsrechts
Kenntnisse des Staatsangehörigkeitsrechts zwingend voraussetzt, siehe nur § 14p BORA/
FAO.



weltweiten Flucht- und Migrationsbewegungen polarisieren das in der nachfol-
genden Untersuchung in den Fokus gestellte Recht der Staatsangehörigkeit, welches
in Zukunft hinsichtlich politischer Zuordnungs- und Inklusionsfragen an praktischer
Bedeutung zugewinnen wird4. Aus Sicht des politischen Diskurses leuchtet dies
insofern ein, als sie als leicht greifbare und gemeinhin bekannte Verbriefung von
Zugehörigkeit rezipiert und zuvörderst von politischen Akteuren als solche kom-
muniziert wird. Schon dieser Umstand lädt förmlich zu ideologischen Einkleidun-
gen, Mystifikationen oder symbolpolitischen Instrumentalisierungen dieser per se
formal anmutenden Materie ein. Flankiert von dahingehend bestätigenden tages-
politischen Geschehnissen wird durchaus zutreffend angemerkt, dass „über kaum ein
anderes Problem […] in der Demokratie Mehrheiten rascher verloren, Regierungen
gestürzt, ja Verfassungen geändert werden [können]“5. Innerhalb der Rechtswis-
senschaft hingegen fristete das Staatsangehörigkeitsrecht jedoch lange ein Schat-
tendasein. Unter demEindruck der anno 2015 „stärkstenMigrationsbewegungen seit
1950“ bestimmen im migrationsrechtlichen Schrifttum noch heute Thematiken der
rechtlichen Migrationssteuerung im engeren Sinne das wissenschaftliche Gesche-
hen6. Gesellschaftliche Dynamisierungsprozesse drücken sich allerdings nicht nur in
aufenthalts- und integrationsrechtlichen Zusammenhängen, sondern auch im Kon-
text des statisch-formalisierten Rechtsinstituts der Staatsangehörigkeit aus. Zuletzt
erfuhr das Staatsangehörigkeitsrecht im Angesicht tagespolitischer Ereignisse, ge-
setzlicher Teilnovellierungen und akuter Modernisierungsbestrebungen eine ver-
nehmbare Renaissance, die auch in einschlägigen Monographien, wissenschaftli-
chen Vorträgen oder Aufsätzen ihren Niederschlag gefunden hat7. Die vorliegende

4 Die gestiegene praktische Bedeutung im Lichte dieser Ereignisse spiegelt sich in der
anwaltlichen Beratungspraxis etwa in der vorbezeichneten Einführung des Fachanwaltstitels
für Migrationsrecht im Jahr 2015 wider.

5 W. Leisner, „Nation“ und Verfassungsrecht – Das integrierte Volk als demokratischer
Souverän in der Migration, in: Der Staat 55 (2016), 213 (213); wie sich zeigen wird, findet
Leisners These zahlreiche Anknüpfungspunkte in der jüngeren parlamentarischen Historie der
Bundesrepublik; ähnliche Richtung zum Vorstehenden zudem Thym, Bürger (in diesem Ka-
pitel, Fn. 3), S. 427 ff.

6 Hierzu jüngst K. Odendahl, Migrationssteuerung im Mehrebenensystem, in: M. Jestaedt
(Hrsg.), Grenzüberschreitungen – Berichte und Diskussionen auf der Tagung der Vereinigung
der Deutschen Staatsrechtslehrer in Linz vom 5.–8. Oktober 2016, Bd. 76, 2017, S. 50 f., zu
dem in der Rechtswissenschaft jüngst etablierten Begriff der Migrationssteuerung oder Mi-
grationsmanagement S. 55 f.; eingehend aus dem konkurrierenden Blickwinkel fünf ver-
schiedener Disziplinen Bast, Aufenthaltsrecht (in diesem Kapitel, Fn. 3), S. 75 ff.; exempla-
risch das dargelegte Thementableau der ZAR als etablierte Zeitschrift für das Migrationsrecht
Thym, 40 Jahre ZAR (in diesem Kapitel, Fn. 2), S. 160, wonach die Staatsangehörigkeit in 61
Abhandlungen thematisiert worden ist, wohingegen das Asylrecht mit 315 und das gesonderte
Themenfeld „Integration“ mit 247 Beiträgen die „unangefochtenen Spitzenreiter“ darstellen.

7 Als jüngstes und wohl auch als prominentestes Beispiel lässt sich exemplarisch auf die
profunde monographische Analyse von einem verfassungshistorischen Ausgangspunkt von
F. Weber, Staatsangehörigkeit und Status: Statik und Dynamik politischer Gemeinschaftsbil-
dung, 2018, anführen; ähnlich inhaltsreich, mit einem differenten methodischen Ansatz
M. Deinhard, Das Recht der Staatsangehörigkeit unter dem Einfluss globaler Migrationser-

A. Einführung34

http://www.duncker-humblot.de


Arbeit soll jedoch nicht das Ziel verfolgen, die Staatsangehörigkeit per se als staats-
und völkerrechtliche Zugehörigkeitskonstante in derMakroperspektive dynamischer
Migrationsprozesse zu beleuchten oder gar als formalisierten Fixknoten der Zuge-
hörigkeit gänzlich infrage zu stellen, sondern setzt die hierzu getroffenen bisherigen
Erkenntnisse für die Untersuchung eines höchst brisanten Teilgebiets des Staats-
angehörigkeitsrechts voraus. Gleiches gilt für die überkommenen Erwerbsmodi.
Deren Prüfung auf ihre rechtliche und gerechtigkeitstheoretische Konsistenz „vom
Scheitel bis zur Sohle“ würde den Rahmen dieser Untersuchung sprengen8. Ge-
genstand dieser Untersuchung ist vielmehr erstens der Vermeidungsgrundsatz
mehrfacher Staatsangehörigkeit, welcher in der politischen Debatte im Sinne des
oben angeführten Zitats bereits als Instrument zur Erzwingung und Beendigung
parlamentarischer Mehrheiten genutzt worden ist, sowie zweitens die Analyse eines
rechtlichen Instruments, das in Deutschland zur Durchsetzung dieses Grundsatzes
verwendet worden ist9.

I. Thematische Koordinatensetzung:
Dichotomie des Untersuchungstopos

Durch die formale Verbriefung des staatsangehörigkeitsrechtlichen Status macht
Mehrstaatigkeit mittelbar die Realitäten im seit Ende des Zweiten Weltkriegs dis-
kontinuierlich zunehmenden Migrations- und Mobilitätsgeschehen sichtbar. Der
Untersuchung liegt die Arbeitshypothese zugrunde, dass eine verstärkte Hinnahme
von Mehrstaatigkeit gegen das von Thym herausgearbeitete Rechtsbild der „se-
dentären Bias“ opponiert10. Politisch unterliegt das konkrete Thema der verstärkten

scheinungen, 2015, der sich auf den Wandel des Staatsangehörigkeitsrechts im Fokus von
Migrationsbewegungen zu fokussieren versucht, freilich ohne noch die „Flüchtlingskrise“
berücksichtigen zu können; auf die Implikationen universaler Menschenrechte auf die
Staatsangehörigkeit Fokus setzend S. Uslucan, Zur Weiterentwicklungsfähigkeit des Men-
schenrechts auf Staatsangehörigkeit, 2012.

8 Prominente und vieldiskutierte Analyse aus rechtssoziologischer Distributionsperspekti-
ve A. Shachar, The Birthright Lottery, Cambridge (MA) 2009, S. 21 ff., 70 ff.

9 Abseits der akut einmal mehr öffentlich ausgetragenen „Doppelpass-Debatte“ richtet sich
der Fokus ferner auf die staatsangehörigkeitsrechtliche Behandlung (ehemaliger) mutmaßli-
cher Angehöriger von Terrormilizen, die in eine Novellierung des § 28 StAG mündeten, kri-
tisch zu dieser Neuregelung A. Wallrabenstein, Die Egalisierungsfunktion der Staatsangehö-
rigkeit – Warum die Ausbürgerung von Terroristen keine Lösung ist, in: Verfassungsblog vom
22.6.2019, abrufbar unter: https://verfassungsblog.de/die-egalisierungsfunktion-der-staatsange
hoerigkeit/ (zuletzt abgerufen am: 10.1. 2024); dies., „Was heißt es heute, einem Staat anzu-
gehören?“, Süddeutsche Zeitung v. 6.3. 2019, S. 5; zu den Zustimmungs- und Ablehnungs-
werten des „Doppelpasses“ in der Bevölkerung S. Worbs, Doppelte Staatsangehörigkeit in
Deutschland: Zahlen und Fakten, Bundeszentrale für politische Bildung, 11.8. 2017, S. 10.

10 Dies sehen D. Kalekin-Fishman/K. Tsitselikis/P. Pitkänen, Theorizing Multiple Citizen-
ship, in: D. Kalekin-Fishman/P. Pitkänen (Hrsg.), Multiple Citizenship as a Challenge to Eu-
ropean National-States, Rotterdam, 2007, S. 1 ff.; generalisierend für einige Einwanderungs-
staaten als zentralen Anlass für die hierdurch ausgelöste Kontroverse an; den vielschichtigen
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